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Lehrbuch der forstlichen Betriebsregulirung von Joseph
Albert, Direktor der böhmischen Forstschule zu Weihwasser. Wien

1861, Wilhelm Braumüller, gr. 8. 267 Seiten. Preis 8 Fr.

Das vorliegende Buch, das einen Zweig unserer Wissenschaft behan-

delt, der von großer Bedeutung ist, aber dessenungeachtet in neuerer Zeit
von wenig Schriftstellern in seinem ganzen Umfange bearbeitet wurde,

zerfällt in drei Theile. Der erste beschäftigt sich mit der Erhebung des

forstlichen Thatbestandes, der zweite mit der eigentlichen Betriebsregulirung
und der dritte mit der Fortbildung derselben.

Im ersten Theil werden behandelt: Die Feststellung und Begrenzung
des Waldareals, die Waldeintheilung, die Vermessung, Flächenberechnung
und Kartirung, die Forstbeschreibung, die Erforschung der Holzertragsver-
Hältnisse und die Feststellung der Grundzüge der künftigen Bewirthschaf-

tung. — Der zweite Theil zerfällt in drei Unterabtheilungen, die von der

Schlageintheilung, der Fachwerksmcthode und den rationellen Methoden

handeln. Bei der Schlageintheilung werden die allgemeinen Verhältnisse,

die geometrische und die Proportionalschlagciutheilung erörtert. Die Be-

sprechung der Fachwerksmethvden verbreitet sich über die Herstellung der

Altersklasscutabelle, die Bildung der Wirthschaftsperioden, die Feststellung
der Berechnungszeit, die Herstellung des allgemeinen Wirthschaftsplanes,
die Etatsbestimmung, die Herstellung der Wirthschaftspläne und die Be-

stimmung des Geldetats für die nächste Zeit, sowie über die Ergänzung
der Forstbeschrcibung. Von den rationellen Methoden werden besprochen:

Die Elatsbestimmung nach dem Durchschnittszuwachse, die österreichische

Kameraltaxe, die Hundeshageusche Methode und die Verbindung der

Fachwerks- und rationellen Methode. — Im dritten Theil wird die Evi-
denterhaltung des forstlichen Thatbestandes, die forstwirtschaftliche Buch-
führung und die eigentliche Waldstandsrevision behandelt.

Die Eintheilung und Anordnung des Stoffes ist im Allgemeinen
zweckmäßig, sie gründet sich aus die Reihenfolge, in der die Geschäfte voll-
zogen werden müssen, und macht Verweisungen aus spätcrsolgende Ab-
schnitte nur ausnahmsweise nöthig. Die Feststellung der Grundzüge der

künftigen Bewirthschaftung wäre jedoch nach meiner Ansicht als erstes

Kapitel des zweiten Theiles besser am Platze gewesen, denn als letztes des

ersten, weil die darin besprochenen, auf die Betriebsregulirung den größten
Einfluß ausübenden und vorzugsweise die Zukunft im Auge habenden

Bestimmungen nicht zur Erhebung des Thatbestandes, sondern zur Re-

gulirung des Betriebes gehören.
13
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Bei der Bearbeitung der Materie hat sich der Verfasser strenge an

seine Ausgabe gehalten und nichts Fremdartiges herbeigezogen. Nach

meiner Ansicht ging er darin nur zu weit, indem er z. B. die Umwand-

lungen von einer Betriebsart in die andere, oder von einer Holzart in
die andere, die so häufig vorkommen und einen so großen Einfluß aus
die Ertragsbercchnnng und die Ordnung der Wirthschaft ausüben, nur
beiläufig berührt. Bei Behandlung der einzelnen Abschnitte wurde den

wichtigeren mit Recht eine größere Ausführlichkeit zu Theil, als den

weniger wichtigen, doch sind einige Ausnahmen bemerkbar. Als Beispiel
führe ich die Vorrathsbestimmung ganzer Bestände auf Grund besonderer

Messung und Berechnung an, die aus 5 Seiten abgehandelt ist, während
die Anleitung zur Ausstellung von Erfahrungstaseln und zum Ansprechen
der Vorräthe mit Hülfe derselben 1l) Seiten füllt, obschon der Verfasser

hier sowohl als bei der Ertragsbercchnnng selbst erkärt, es können dieselben

nur beschränkte Anwendung finden. — Der Verfasser gehört überhaupt zu

denjenigen, welche ein größeres Gewicht auf die Aufstellung eines guten

Wirthschastsplanes, als auf eine genane Vorraths- und Ertragsermittlung
legen; er fordert daher auch nirgends eine Zusammenstellung der gegen-

wärtig vorhandenen Holzvorräthe.
Die Betriebsregulirungsgeschäfte will der Verfasser in der Regel durch

das Wirthschaftspersonal vollziehen lassen, worin ich ihm vollkommen Recht

gebe. Die Berechnungszeit setzt er der Umtriebszeit gleich und den Ertrag
berechnet er aus den Gesammterträgen der ganzen Umtriebszeit; die Blößen

sollen dabei außer Betracht fallen. Den spätern Perioden wird indessen

bei der Ertragsbercchnnng geringere Aufmerksamkeit zugewendet als der

nächsten Zeit, für die der Ertrag gesöndert nach den Hauptsortimcnten
und nach Hiebsarten ausgeworfen werden soll. Die Durchforstungserträge
sollen dabei veranschlagt, jedoch von den Haupterträgen getrennt ange-
setzt und der Wirthschafter nicht verbindlich gemacht werden, den Etat
an ersteren strenge einzuhalten, weil bei Erhebung derselben die Wirth-
schastlichen Rücksichten vorwalten sollen. Auf den Fällungsplan für
die nächste Zeit soll ein Geldetai gegründet werden. Ein sehr detailirter

Knltu-plan mit Kostenanschlag bildet den zweiten Theil des Wirth-
schastsplanes für die nächste Zeit. In der speziellen Beschreibung sind

die, die künftige Bewirthschaftung betreffenden Bestimmungen einzutragen
und zu motiviren.

Den sogenannten rationellen Methoden spricht Herr Albert jede An-
wendbarkeit ab und der Verbindung derselben mit dem Fachwerk legt er
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noch weniger Werth bei. In den Mittel- und Niedcrwaldnngen soll die

geometrische oder Proportionalschlageintheilnng, in den Hochwaldungen das

Fachwerk angewendet werden.

Die forstwirtschaftliche Buchführung soll eine dreifache sein und

bestehen -

1. In der jährlichen Abgleichung des Gesammtfällungsergebnisses mit
dem Etat;

2. in der Abgleichung des Fallungshaben mit dem Fällungssoll;
3. in der Verbuchung des Gesammtmaterialansalles in einer jeden

Wirthschastsfigur während dir Umtriebszeit.
Es will mir scheinen, daß die beiden letzten Bücher leicht vereinigt

werden könnten, und zwar ohne Gefahr für die Genauigkeit und Voll-
ständigkeit der Kontrolle. Als ein wesentliches Mittel zur Fortbildung der

Betriebsregulirung werden sodann die Waldstandsrevisionen betrachtet.

Aus die im Allgemeinen als zweckentsprechend zu bezeichnenden ein-

zelnen Vorschriften näher einzutreten, würde mich zu weit führen, ich hebe

daher nur einige Punkte heraus, in denen ich mit dem Verfasser nicht

ganz einig gehe.

Es wird verlangt, daß die Dnrchforstungserträge für die ganze Um-

triebszeit veranschlagt und dem Etat als Nebcnbestandtheil beigezählt

werden. Der Verfasser scheint aber selbst zu fühlen, daß die Veranschla-

gung der Durchforstungserträge eine der schwächsten Seiten der Ertrags-
berechnung nach den Regeln des Fachwerkes sei, er gestattet daher in der

Fortsetzung seiner dicßfälligen Erörterungen verschiedene Modifikationen
und kommt zuletzt zu dem ganz praktischen Schluß, man könne die Ein-
Haltung des Durchforstungsetats nicht unbedingt fordern. Jeder, der sich

mit Ertragsbercchnungen häufig beschäftigt und selbst gewirthschaftet hat,
wird diesen Schluß billigen, es dürfte daher die Frage: Wäre es nicht
besser die DurchsorstungSerträge von dein nachhaltigen Etat ganz auszn-
schließen und sie nur als eine zwar zu veranschlagende und zu buchende,

aus die Nachhaltigkeit aber keinen wesentlichen Einfluß ausübende Nutzung

zu betrachten? wohl gerechtfertigt sein. Ich würde gegen eine derartige

Behandlung gar keine Bedenken tragen, soweit der Waldzustand nicht
ein ganz abnormer ist, und Wirthschastcr vorhanden sind, welche die

Durchforstungen nach den wirthschaftlichen Regeln ausführen können und
wollen.

An der Veranschlagung der Haubarkeitserträge für die spätern, na-
mentlich für die letzten Perioden, wie sie auch im vorliegenden Buche als
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Regel gefordert wird, habe ich immer, einigen Anstoß genommen und halte

dafür, die einfachere Deckung derselben mit verhältnißmäßigen Nutzungs-
flächen dürfte auch die Acngstlichsten ebenso gut beruhigen, wie das An-
setzen der einstigen Erträge von Beständen, die eben erst entstehen. Aus

einigen Bemerkungen des Versassers geht hervor, daß er diese Ansicht

theilt, es wäre daher wünschenswerth gewesen, er hätte sie als Regel und

nicht als Ausnahme hingestellt.

Durch die Trennung der berechneten Erträge nach Hiebsarten und

Sortimenten wird der periodische Hauungsplan sehr komplizirt, ohne daß

man dadurch einen erheblichen Vortheil erzielt, ich gebe daher einem sum-

manschen Ansetzen desselben den Vorzug. Noch überflüssiger und dem

Zweck der Betriebsregulirung fremder, erscheint mir die Aufstellung eines

Etats über Einnahmen und Ausgaben für den Zeitraum, auf den sich

die speziellen Betriebsvorschriften erstrecken, in der Regel also für ein

ganzes Jahrzehnt. —
Mit der Folgerung, daß die rationellen Methoden und die Kom-

bination derselben mit dem Fachwcrk gar nicht angewendet zu werden

verdienen, bin ich nicht ganz einverstanden, obschon auch ich ein größeres

Gewicht auf einen guten Betriebsplan als auf eine sehr ängstliche Ertrags-
berechnung lege. Es kommt mir immer sonderbar vor, wenn die unbe-

dingten Anhänger des Fachwerkes erklären, der nach den rationellen Me-
thoden berechnete Etat gewähre keine Garantie für die Nachhaltigkcit, weil
die Holzvorräthe nicht mit der nöthigen Schärfe ermittelt werden können

und Normalvorrath und Normalzuwachs nicht nothendig zusammenfallen,
der wirkliche Zuwachs beim Vorherrschen der höhern Altersklassen auch

nicht immer größer sei als im umgekehrten Fall u. s. f. Die Aengst-

lichkeit, mit der diese Bedenken geltend gemacht werden, würde sich recht-

fertigen lassen, wenn die Ertragsberechnung des Fachwerkes untrügliche,
mathematisch richtige Resultate liefern würde. Daß dieses aber nicht der

Fall ist, lehrt uns die oberflächlichste Prüfung der Grundlagen derselben.

Niemand wird ernstlich glauben, daß man den Haubarkcitsertrag junger
oder sogar erst anzubauender Bestände mit größerer Sicherheit zu bestim-

men im Stande sei, als den gegenwärtigen und den normalen Holzvorrath,
und daß die zufälligen Abweichungen im Verhältniß des Zuwachses zum
Vorrath einen größeren Einfluß auf die Ertragsberechnung ausüben, als
die Differenzen zwischen dem wirklichen Zuwachsgang und demjenigen,

welchen die zur Ermittlung des Haubarkeitsvvrrathes junger Bestände be-

nutzten Ersahrungstafeln nachweisen. Wir müssen uns bei der Ertrags-
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berechnung mit Näherungswerten begnügen und es ist noch nicht genügend

bewiesen, daß die nach den rationellen Methoden berechneten unrichtiger
seien, als die nach Anleitung des Fachwerkes bestimmten. Nach meiner

Ansicht läßt sich durch die Verbindung beider Methoden das Geschäft der

Ertragsberechnung nicht nur abkürzen, sondern sogar zuverlässiger machen.

Dieser, für eine Recension fast zu weitläufigen Erörterung lasse ich

nur noch einige Citate folgen, welche sich auf Gegenstände beziehen, über

die man verschiedener Meinung sein kann.

Auf Seite 100 sagt der Verfasser, die Betriebsarten, bei welchen in
irgend einer Weise der Feldbau mit dem Waldbau verbunden wird, sollten

zu den Ausnahmen gehören, indem mit denselben eine Verminderung der

Holzproduktion — wenn auch erst nach mehreren Umtrieben — unver-
meidlich verbunden ist, der Reinertrag und die Arbcitsrcnte niedriger sind,

als beim reinen Feldbau und deßhalb die Lage des landwirthschaftlichen

Proletariates durch Einrichtung eines solchen Betriebes eher verschlimmert
als verbessert werden. Eine Ansicht, die wohl nicht alle Forstmänner
und Nationalökonomen theilen.

Auf Seite 106 wird als Maximum der Umtriebszeit für die Nieder-

Waldungen 50 Jahr angenommen, ein Alter, das der Erhaltung der Be-
stockung gewiß nicht günstig ist.

Der höchste Gcsammtdurchschnittszuwachs soll im Hochwald (Seite
107) zur Zeit des Beginnes der Samenproduktionsfähigkeit, wenn nicht
schon früher, erfolgen, und dieser Zeitpunkt, wenn nicht besondere Verhält-
nisse entgegenstehen, als der vortheilhaftcste für die Benutzung der Be-
stände zu betrachten sein. Wenn die Erzielung des höchsten Geldgewinnes
das erste Prinzip der Wirthschaft bilde, so müsse die Umtriebszeit so weit
über den Zeitpunkt des höchsten durchschnittlichen Gesammtzuwachses ver-
schoben werden, bis das Produkt aus der erzeugten Holzmasse und ihrem
Preise den höchsten Zahlenwerth, unter Annahme von Zinseszinsen, am
Anfange des Umtriebcs habe. Nach meiner Ansicht wird die Rücksicht

auf den größten Geldgewinn, d. h, auf die höchste Rente aus dem durch
den Werth des Waldbodens und des Holzvorrathes repräsentirtcn Kapital
nur in seltenen Fällen eine höhere Umtriebszeit erheischen, als die Rück-

ficht aus Erzielung des höchsten Gesammtdurchschnittszuwachses, weil der

Zinsfuß für das Geld in der Regel höher steht als das Werthszuwachs-
Prozent älterer Bestände.

Trotz dieser Ausstellungen empfehle ich das vorliegende Buch, an
dem Druck und Papier gut und die Druckfehler berichtigt sind, denjenigen



— 222 —

zum Nachlesen, welche sich über die Betriebsregulirung belehren möchten.
Kein Leser wird dasselbe unbefriedigt ans der Hand legen, selbst der nicht,
welcher Schriften über diesen Gegenstand der nicht ganz zn vermeidenden

mathematischen Formeln wegen nicht liebt. Der Verfasser setzt mit solchen
die Geduld seiner Leser nicht auf die Probe.

El. Landolt.

Auszüge ans alten Forstgesctzen.

Kanton Fr ei bürg.
(Fortsetzung.)

Anno 1763 wird in Wiederholung des Mandates von 1738 verboten,

an entlegenen Orten und in der Nähe von Wäldern zu bauen, ohne vor-
hergehende Erlaubniß. Dieser Bestimmung unterliegen jedoch diejenigen,

welche aus eigenem Grund und Boden bauen wollen, nicht. —
Anno 1781. Aus Petitionen mehrerer Unterthanen hin, werden die

bisherigen Verbote betreffend die Holzausfuhr, die aus Furcht vor Holz-
mangel und Walddevastation erlassen worden, dahin gemildert, daß die

Landvögte von Grenzgegendcn die Ausfuhr von Brennholz durch die

Waldbesitzer selbst gestatten dürfen, so lange die Gesuche nicht zu sehr

überHand nehmen. Bau- und Nutzholzausfuhr kann vom Kleinen Rathe

bewilligt werden. Weder für Bewilligungen noch Gesuche, die an die

Landvögte oder durch sie an den Kleinen Rath gerichtet werden, dürfen
die Behörden Sporteln verlangen. Ebenso können künftig die Erzeugnisse
des Bodens zollfrei zu Markte gebracht werden.

Anno 1786 wird das Mandat betreffend die Bestrafung der Frevler
von Anno 1734 wieder bestätigt und verfügt, daß die Holzfrevlerbußen
in Zukunft in 15 Thalern bestehen und unfehlbar bezogen werden sollen.

Ein Drittheil dieser Bußen fällt der Regierung, ein Drittheil den Amts-
leuten und ein Drittheil dem Berleider zu.

Anno 1796. Nachdem Roth- und Weißgerber über Mangel an Rinde

geklagt, wird zur Verhütung allzutheurcn Leders das Reglement von 1750
erneuert und publizirt:

1. Eichen-, Tannen- oder Schwarzerlenrinde, sei sie ganz, gedroschen oder

gemahlen, darf nicht außer Land geführt werden. Die angedrohte

Buße beträgt 50 111 nebst Confiscation der Rinde.
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